
Erklärung der antragsstellenden Person:
nicht von der Sorgfaltspflicht befreit ist.  Im beantragten Zeitfenster übernimmt die antragstellende Person über den ab-
geschalteten Bereich die Brandwache. Um die Überwachung des Gebäudes lückenlos zu realisieren, ist eine telefonische
Abmeldung der Firma bei vorzeitigem Verlassen der Baustelle notwendig. Staubkappen sind von den Meldern zu entfernen.  
 Mit den Arbeiten darf erst nach telefonischer Rücksprache mit Abt.34.10 begonnen werden (täglich)! 0531/391-4470

E-Mail:

Firma:

Telefonnummer:Name

    Mobilnummer:Name:
Ansprechpartner:in vor Ort

Name:

Telefonnummer:Abteilung:

Wo und wann finden die Arbeiten statt

Meldernummer:

Anschrift:

Gebäudenummer: Raumnummer:

Datum: Uhrzeit: Bis: Datum:

Uhrzeit:

Vermerk 
Abt.34.10

E-Mail:

Unterschrift der antragsstellenden Person

 Antrag auf Abschaltung von Brandmeldern  
                  an der TU-Braunschweig

Antragsteller:in / Ausführendes Unternehmen

Hinweise:
34.10-tk@tu-braunschweig.de zu senden. Die Abschaltzeiten sind Montag bis Donnerstag zwischen 07:00 Uhr-16:00 Uhr
und Freitag im Zeitraum zwischen 07:00 bis maximal 14:30 Uhr. Abschaltungen außerhalb dieser Zeiten oder an Wochen-
enden oder an Feiertagen, bedürfen einer Begründung und sind gesondert abzuklären!

 Datum

Datum: Uhrzeit: Bis: Uhrzeit:Von:einmalige 
Abschaltung

langfristig mit 
täglichem 
Wiederein- 
schalten

Am:

Ab:

dauerhaft Datum: Datum:Ab: Bis: Keine tägliche Rücksprache mit  
Abteilung 34.10 notwendig

Von:

Bis:

Grund der 
Abschaltung:

Schweißarbeiten Trennschleifen Abrissarbeiten Staubintensive Arbeiten
Sonstiges:

Ansprechpartner:in / Auftraggeber:in der TU-Braunschweig

Die unterzeichnende Person bestätigt, dass Sie durch die Abschaltung

  Der Antrag ist mindestens 2 Werktage vor Abschalttermin per Fax 0531/391-4488 oder an das Postfach
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Erklärung 
der antragsstellenden Person:
nicht von der Sorgfaltspflicht befreit ist.  Im beantragten Zeitfenster übernimmt die antragstellende Person über den ab-
geschalteten Bereich die Brandwache. Um die Überwachung des Gebäudes lückenlos zu realisieren, ist eine telefonische
Abmeldung der Firma bei vorzeitigem Verlassen der Baustelle notwendig. Staubkappen sind von den Meldern zu entfernen. 
 
Mit den Arbeiten darf erst nach telefonischer Rücksprache mit Abt.34.10 begonnen werden (täglich)! 0531/391-4470
Ansprechpartner:in vor Ort
Wo und wann finden die Arbeiten statt
Bis:
Unterschrift der antragsstellenden Person
 Antrag auf Abschaltung von Brandmeldern 
                  an der TU-Braunschweig
Antragsteller:in / Ausführendes Unternehmen
Hinweise:
34.10-tk@tu-braunschweig.de zu senden. Die Abschaltzeiten sind Montag bis Donnerstag zwischen 07:00 Uhr-16:00 Uhr
und Freitag im Zeitraum zwischen 07:00 bis maximal 14:30 Uhr. Abschaltungen außerhalb dieser Zeiten oder an Wochen-
enden oder an Feiertagen, bedürfen einer Begründung und sind gesondert abzuklären!
Bis:
Von:
Am:
Ab:
Ab:
Bis:
Keine tägliche Rücksprache mit 
Abteilung 34.10 notwendig
Von:
Bis:
Grund der
Abschaltung:
Ansprechpartner:in / Auftraggeber:in der TU-Braunschweig
Die unterzeichnende Person bestätigt, dass Sie durch die Abschaltung
  Der Antrag ist mindestens 2 Werktage vor Abschalttermin per Fax 0531/391-4488 oder an das Postfach
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